
Biglen 
 

Projekt „Mühlestrasse – Sanierung Gemeindestrasse und 
Werkleitungen“ – Verkehrsanordnung temporäres Verbot für Tiere 
(Reitverbot) 
 

Die Einwohnergemeinde Biglen hat im Juni 2021, in Zusammenhang mit dem Projekt 
„Mühlestrasse – Sanierung Gemeindestrasse und Werkleitungen“, den Deckbelag in der 
Mühlestrasse eingebaut. 
 
Gestützt auf Art. 65 und 66 des Strassengesetzes vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 732.11) und Art. 44 
der Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1), wird die Mühlestrasse ab 
sofort bis maximal Ende Dezember 2021 für den Verkehr mit Zug-, Reit- und Saumtieren 
(insbesondere Pferde) gesperrt.  
 
Die Verkehrsanordnung Verbot für Tiere dient dazu, den neuen Deckbelag in der Mühlestrasse 
vor Belagschäden zu schützen, da dieser insbesondere bei hohen Temperaturen noch relativ 
anfällig auf solche Belastungen reagieren kann.  
 
Wir bitten Sie um Verständnis. 
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